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ira/- ßw/wor/m
Wieviel «internes» Kostgeld?

Eine 66jährige Leserin fragt uns:

«TEz'evz'eZ .yo//z<? unsere SS/a/zrz'ge Mutter, che

z'm g/ezc/zen Huus/zutt mz'Z uns Zeftt und dz'e

zeüwez'se sehr p/Zegebedür/tt'g z'.vZ, beza/zien?»--

Antwort der Budgetberaterin
Um sich nachträglichen Aerger und Kummer
zu ersparen, sollte man über die finanziellen
Angelegenheiten sprechen, bevor man sich
entschliesst, einen Elternteil bei sich aufzu-
nehmen. Durch die Bereitschaft der Kinder,
betagte Eltern bei sich zu haben, wird die
öffentliche Hand wesentlich entlastet, da ja
die meisten Alters- und Pflegeheime von Ge-
meinden und Kantonen unterstützt werden.
Die effektiven Pensionskosten sind so hoch,
dass sie von den Rentnern meist nicht be-
zahlt werden könnten.
Oft vertreten die weiteren Verwandten die
Ansicht, das Wohnen bei den Kindern dürfe
nichts oder nur wenig kosten — nachher
könnten sie ja auch erben! Zwar kann eine
Grossmutter oder ein Grossvater eine Be-
reicherung für die ganze Familie sein, doch
darf nicht übersehen werden, dass die In-
timsphäre einer Familie, besonders aber
eines Ehepaars, so gestört werden kann, dass

die Belastung die Eheleute bis vor den Schei-

dungsrichter bringen kann.
Reichen die Einnahmen des Betagten nicht
aus, um die Pensionskosten zu bestreiten, so
müssen andere Wege gefunden werden (Er-
gänzungsleistungen, Hilflosenunterstützung
der AHV). Soll z. B. das Vermögen nicht an-
gegriffen werden (schliesslich spart man für
die Erben!), so kann der Staat bei einer Erb-
teilung nachträglich noch Ansprüche geltend
machen.
Konkret zu Ihrem Fall: Für eine 88jährige,
pflegebedürftige Frau dürfte das Kostgeld,
Kleiderpflege, Wäsche und Betreuung Im
Tag etwa Fr. 30.— ausmachen, bei inten-
siver Pflege mehr. In einem privaten Pflege-
heim müssen Sie im Tag, je nach Gegend,
mit einem Betrag von Fr. 70.— bis 100.—
rechnen. /I. W.

«Wir und die Medikamente»
In der Radiosendung «Kontroversen» vom
31. Oktober 1976 diskutierten Fachleute un-
ter anderem auch über die Gebrauchsanwei-

sungen von Medikamenten. Dabei wurde
einerseits festgestellt, dass viele Anleitungen
für das Publikum kaum verständlich seien.
Anderseits wurde gesagt, dass rund die
Hälfte aller älteren Personen dauernd auf
Medikamente angewiesen seien. Hingegen
wurde ein wichtiger Punkt nicht erörtert: le-
dermann, der sich mit solchen Anweisungen
beschäftigt, stellt immer wieder fest, dass

diese in so kleiner Schrift gedruckt sind, dass

jeder Sehbehinderte — und das sind Hun-
derttausende — die grösste Mühe hat, diese
Texte in winziger Schrift überhaupt zu ent-
Ziffern. Könnten die Herstellerfirmen diese

Begleitpapiere nicht etwas lesefreundlicher
gestalten? Der Schweizer Käufer braucht ja
keine Texte in acht Sprachen. Die Landes-
sprachen in deutlicher Schrift würden ihm
durchaus genügen. E. G. zu O.

Und hier die Antwort
der zuständigen Steile:

Die Medikamentenhersteller sind sich des

Problems der Kleinschrift auf manchen Pak-
kungsprospekten bewusst. Dabei muss aber
beachtet werden, dass ziemlich viel Infor-
mation (von der Interkantonalen Kontroll-
stelle für Heilmittel vorgeschrieben) auf
einem beschränkten Raum untergebracht
werden muss.
Zudem muss aus technischen Gründen der

ganze Text jeweils mindestens deutsch und
französisch und nach Möglichkeit auch ita-
lienisch auf dem gleichen Prospekt abge-
druckt werden.
Zur Zeit sind gemeinsame Bestrebungen der
schweizerischen Arzneimittelfirmen im Gan-
ge, Möglichkeiten einer — auch sprachlich
— patientenfreundlicheren Gestaltung der
Packungsprospekte zu finden. Wir bitten
also noch um etwas Geduld.

P/zarma-/rz/orznatt'on Päse/
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